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e) von den Räten der Bezirke an die 
Staatliche Plankommission sowie an 
den Volkswirtschaftsrat und die zu
ständigen zentralen Staatsorgane

bis 15. September 1962

f) vom Volkswirtschaftsrat für die zen
tralgeleitete Industrie, den Ministe
rien und anderen zentralen Staats
organen an die Staatliche Plankom
mission bis 20. September 1962

5. Abschluß von Verträgen und weitere
Abstimmungen zur Bilanzierung des
Plan Vorschlages

a) Die Abstimmungen über die Außen
handelsaufgaben zwischen dem Volks
wirtschaftsrat, den Staatlichen Kon
toren, den WB und den Betrieben, 
den anderen zentralen Organen und 
den Räten der Bezirke sowie dem Mi
nisterium für Außenhandel und In
nerdeutschen Handel und den Außen
handelsunternehmen sind durchzu
führen vom 25. Juli 1962

bis 20. August 1962

b) Die Verhandlungen zwischen den 
Vertragspartnern und der Abschluß 
von vorbereitenden Verträgen zwi
schen den Betrieben sind, soweit 
nicht spezielle gesetzliche Bestim
mungen bereits frühere Termine vor
schreiben, zu beenden bis 5. September 1962

c) Die Bedarfsmeldungen für Erzeug
nisse der metallverarbeitenden Indu
strie — M 16 und M 17 — sind von 
allen Kontingentträgern und zusam
mengefaßt nach Versorgungsberei
chen an die zuständigen Bilan
zierungsorgane einzureichen

bis 28. August 1962

d) Nachdem die Übereinstimmung mit 
dem Produktionsplanvorschlag her
gestellt ist, sind die Lieferplanvor
schläge an das Staatliche Maschinen
kontor einzureichen

— von den WB (Z) bis 10. September 1962

— von den Räten der Bezirke
bis 15. September 1962

C.

Ordnung und Ablauf der Ausarbeitung der 
Planvorschläge zum Volkswirtschaftsplan 1963

I.

Orientierungsziffern

1. Den zentralen und örtlidien Staatsorganen sowie den 
sozialistischen Betrieben und Einrichtungen sind als 

Orientierung für die Ausarbeitung der Plan Vor

schläge zum Volkswirtschaftsplan 1963 durch die 
Staatliche Plankommission zu übergeben:

a) die vom Ministerrat bestätigte volkswirtschaft
liche Direktive für die Ausarbeitung des Volks
wirtschaftsplanes 1963;

diese Direktive orientiert auf die politischen 
und ökonomischen Grundprobleme, die bei der 
Ausarbeitung des Planes 1963 im Mittelpunkt 
der Arbeit stehen müssen.

b) die vom Ministerrat bestätigte Direktive zur Ent
wicklung von Wissenschaft und Technik im Jahre 
1963;

c) die Direktive für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Bezirke sowie zusätzliche Hinweise für die 
Ausarbeitung des Planes in den einzelnen Wiri- 
schaftsbereichen bzw. -zweigen;

die Direktive für die Räte der Bezirke enthält 
die volkswirtschaftliche Aufgabenstellung für 
die von den Räten der Bezirke, Kreise, Städte 
und Gemeinden geleiteten Bereiche und Zweige 
der Volkswirtschaft sowie die Schwerpunktaul
gaben der zentralgeleiteten Wirtschaft.

Diese Direktiven und Hinweise präzisieren die 
in den volkswirtschaftlichen Direktiven ent
haltenen ökonomischen Grundprobleme und 
orientieren auf die in den Bezirken, Bereichen 
und Zweigen der Volkswirtschaft zu lösenden 
speziellen Aufgaben;

d) die Orientierungsziffern für den Volkswirtschafts- 
plan 1963.

Zur Bilanzierung und Abstimmung der Orientie
rungsziffern des Volkswirtschaftsplanes 1963 arbeitet 
die Staatliche Plankommission Rohstoff-. Atis- 
rüstungs- und Konsumgüterbilanzen für die wichtig
sten Staatsplanpositionen aus.

Die Orientierungsziffern für den Volkswirtschafts
plan 1963 umfassen im einzelnen:

— die wichtigsten Produktionsaufgaben und Lei
stungen der Industrie, des Bauwesens, des Hand
werks und des Transport- und Nachrichten
wesens,

die Gesamterzeugung für Getreide, Kartoffeln 
und Zuckerrüben, das Marktaufkommen an 
pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen, die 
Düngemittelversorgung, die Investitionen zur 
Entwicklung der materiell-technischen Basis der 
Landwirtschaft und die Bereitstellung von Fut
termitteln aus dem staatlichen Fonds;

— die Entwicklung der Arbeitsproduktivität und 
des Durchschnittslohnes in der Industrie und 
Bauindustrie:

— die Entwicklung der Anzahl der Arbeitskräfte:

— die Entwicklung der Selbstkostensenkung und 
des Betriebsergebnisses;


